
582 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP , 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (487 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz ab­
geändert wird (4. Novelle zum Beamten-

Kranken- und Unfallversicherungsgesetz)' 

Die Bundesregierung hat dem Nationalrat am 
17. Oktober 1972 einen Gesetzentwurf (487 der 
Beilagen) betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs­
gesetz abgeändert wird (4. Novelle zum Beam­
ten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz), 
vorgelegt. Diese Regierungsvorlage umfaßt zu­
nächst alle jene Anderungen und Neuregelungen 
aus dem Entwurf einer 29. Novelle zum ASVG 
(404 der Beilagen), deren übernahme in das 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs­
gesetz aus der weitgehenden übereinstimmung 
der jeweiligen Regelungen in den beiden Rechts­
bereichen folgt. Weitere Anderungen beziehen 
sich auf spezifische Probleme der Kranken- und 
Unfallversicherung öffentlich Bediensteter. 
Schließlich sollen finanzielle Maßnahmen zur 
Sicherung der Leistungserbringung im Bereich der 
Krankenversicherung der öffentlich Bediensteten 
getroffen werden. 

Die ob genannte Regierungsvorlage wurde dem 
Ausschuß für soziale Verwaltung zur Vorbera-
tung zugewiesen. 

partei die Abgeordneten Dr. Hai der, Doktor 
HaI der, Dr. Hau s e r, Dr. Sc h w i m m e r 
und W e den i g sowie von der Freiheitlichen 
Partei österreichs Abgeordneter M e I t e r an. 

Der erwähnte Unterausschuß hat die Vorlage 
in Anwesenheit des Bundesministers für soziale 
Verwaltung Ing. H ä u s e r, von Sektionschef 
Dr. Für böe k und Ministerialrat Dr. Te s c h­
n e r sowie weiterer Herren aus dem Sozialressort 
und Experten aus dem Bereich von Sozialver­
sicherung und Interessenv,ertretungen beraten. 

Dem Ausschuß für soziale Verwaltung wurde 
in seiner Sitzung am 21. November 1972 durch 
den Berichterstatter Abgeordneten Dr. Re i n­
h art ein umfassender Bericht über das Ergeb­
nis der Beratungen im Unterausschuß vor­
gelegt. 

Zunächst führte der Ausschuß eine General­
debatte durch, in der die Abgeordneten Doktor 
S c h w i m m er, Dr. HaI der, Pan s i, 
We den i g, Kam m er hof e r, Anton 
S chI a ger, Dr. Hai der, Me I t e r und Dok­
tor S ehr a n z sowie Bundesminister für soziale 
Verwaltung Ing. H ä u s e r und der Ausschuß­
obmann Abgeordneter' H 0 r r das Wort er­
griffen. 

In der am 27. November 1972 durchgeführten 
Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat Spezialdebatte sprachen die Abgeordneten 

diese Vorlage erstmals in seiner Sitzung am Pan s i und W e den i g sowie Bundesminister 
19. Oktober 1972 in Verhandlung genommen. für soziale Verwaltung Ing. H ä u se r. Im Ver­
Hiebei sah sich der Ausschuß veranlaßt, zu ihrer laufe der Beratungen sah sich der Ausschuß ver­
Vorberatung einen zwölfgliedrigen Unter aus- anlaßt, auf Grund von Abänderungsanträgen der 
schuß einzusetzen. Diesem Unter ausschuß gehör- Abgeordneten Pan s i und Genossen sowie eines 
ten von der Sozialistischen Partei österreichs die gemeinsamen Abänderungsantrages der Abgeord­
Abgeordneten Ho r r, Pan s i, Dr. Re i n ha r t, neten Pan s i und We den i g im Text der 
Dr. S ehr a n z, S e k a n i n a und Herta Regierungsvorlage Abänderungen bzw. Ergän­
W i n k I e r, von der österreichischen Volks- zungen vorzunehmen. 
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2 582 der Beilagen 

Bei der Abstimmung am 27. November 1972 
wurde der Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
der erwähnten Abänderungsanträge in der diesem 
Bericht beigeschlossenen Fassung teils mit Stim­
meneinhelligkeit, teils mit Stimmenmehrheit an­
genommen. 

Dr. Reinhart 
Berichterstatter 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus­
schuß für soziale Verwaltung somit den A n­
t rag, der Nationalrat wolle dem an g e­
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 27. November 1972 

Horr. 
Obmann 

"/. 
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). 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1972, 
mit dem das Beamten-Kranken- und Unfall­
versicherungsgesetz abgeändert wird (4. No­
velle zum Beamten-Kranken- und Unfall-

versicherungsgesetz) 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das B,eamten-Kranken- und Unfallv,ersiche­
rungsgesetz, BGBL Nr. 200/1967, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBL Nr. 284/1968, 24/1969 
und 388/1970, wird abgeändert wie folgt: 

1. § 1 Abs. 1 Z. 10 lit. b hat zu lauten: 
"b)die Bürgermeister und die übrigen Mit­

glieder der Gemeindevel'tretung,en sowie 
di,e Ortsvorsteher (Ortsvertrerer), sofern 
sie nicht Mitglieder der Gemeindevertre­
tung sind;" 

2. Im § 2 Abs. 1 Z. 2 sind der Ausdruck 
"Krankenfürsorgeanstalt der Angestellten und 
Bediensteten der Stadt Wien," durch den Aus­
druck "Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten 
der Stadt Wien,", der Ausdruck "Krankenfürsor­
geanstalt der Angestellten der Stadtgemeinde Vil­
lach," durch den Ausdruck "Krankenfursorgean­
stalt der Beamten der Stadt Villach,", der Aus­
druck "Krankenfürsorgeanstalt der Beamten der 
Stadtgemeinde Innsbruck," durch den Ausdruck 
"Krankenfürsorge der Beamten der Landeshaupt­
stadt Innsbruck,", der Ausdruck "Lehrerkran­
kenkasse in Innsbruck," durch den Ausdruck 
"Krankenfürsorge der Tiroler Landeslehrer," und 
der Ausdruck "Krankenfürsorgeanstalt der Tiro­
ler Landesbeamten," durch den Ausdruck "Kran­
kenfürsorge der Tiroler Landesbeamten," zu er­
setzen und anschließend an diesen Ausdruck die 
Aufzählung durch den Ausdruck "Krankenfür­
sorge der Tiroler Gemeindebeamten," zu ergän­
zen; die Ausdrücke "Betriebskrankenkasse der 
österreichischen Salinen," und "Krankenfürsorge­
anstalt der Gemeindeangestellten von Bad Vös­
lau," haben zu entfallen. 

3. § 8 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Formalversicherung endet mit dem 
Tag,e der Zus,tellung des Bescheides der Versiche-

rungsanstalt überdas Ausscheiden aus der Ver­
sicherung." 

4. § 9 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Ver­

sicherungsanstalt nach Maßgabe der jeweils hiefür 
geltenden Vorschriften berechtigt 

a) Krankenanstalten, Heil- und Kuranstalten, 
Erholungs- und Genesungsheime, sonstige 
Einrichtungen der Krankenbehandlung so­
wie Unfallkrankenhäuser, Unfallstationen 
und Sonderstationen zur beruflichen Wie­
derherstellung und 

b) Einrichtungen zur Feststellung des Gesund-
hei tszustandes 

zu errichten, zu erwerben und zu betreiben oder 
sich an solchen Einrichtungen zu beteiligen. Die 
der Krankenbehandlung dienenden Einrichtun­
gen dürfen jedoch nur von den Krankenversicher­
ten und deren Angehörigen in Anspruch genom­
men werden. Die Neuerrichtung von Ambulato­
rien oder deren Erweiterung ist nur zulässig, 
wenn der Bedarf von der zur Genehmigung be­
rufenen Behörde festgestellt ist." 

5. § 13 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die dem Dienstgeber obliegenden Pflichten 
hat bezüglich der in § 1 Abs. 1 Z. 8, 9, 10 lit. a 
und 11 genannten Versichert;en der Bund bzw. 
das Land, dessen Landtag oder Landesregierung 
der V,ersicherte angehört, bezüglich der in § 1 
Abs. 1 Z. 10 lit. b genannten Versicherten die 
Gemeinde, deren Gemeindevertl'etung der Ver­
sicherte angehört bzw. in der er als Ortsvorste­
her (Ortsvertreter) tätig ist, und bezüglich der 
in § 1 Abs. 1 Z. 13 genannten Versicherten die 
in Betracht kommende Dienststelle für Bewäh­
rungshilfe bzw. die in Betracht kommende pri­
vate Vereinigung, der die Führung der Bewäh­
rungshilfe übertragen ist, zu erfiillen." 

6. a) § 19 Abs. 1 Z. 1 lit. ,d hat zu lauten: 

"d) die Zulagen, die Anspruch auf eine Zulage 
zum Ruhegenuß (zur Pension) begründen, 
ausgenommen die anspruch'shegründenden 
Nebengebühren im Sinne des Nebengebüh­
renzulagengesetzes, BGBL Nr. 485/1971," 

2 
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4 582 der Beilagen 

b) § 19 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. für d~e in § 1 Abs. 1 Z. 7 g.enannten Ver­
sicherten die dort bezeichneten PensionsI.eistun­
gen, ausgenommen ,die Hilflosenzulage oder 
gleichartige Zulagen, sowie die Nebengebühren­
zula.ge im Sinne des Nebengebühr1enzulag.en­
gesetzes ;" 

c) § 19 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Die Beitragsgrundlage ,darf ,die Mindest­
beitra.gsgrundlage nicht unter- und die Höchst­
beitragsgrundlage nicht überschreiten. Als monat­
liche Höchstbeiuragsgrundlage gdten folgende 
Beträge: 

a) ab 1. Juli 1973 ............. 7400 S 
b) ab 1. Juli, 1974 ............. 96 v. H. 
c) ab 1. Juli 1975 ............. 98 v. H. 
d) ab 1. Juli 1976 ............. 99v.H. 

des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Di,enst­
kLasse V nach dem Gehaltsgesetz 1956 einschließ­
lich einer allfälligen Teuerungszulage; die sich 
nach lit. b bis d ergebenden Beträge sind jeweils 
auf volle 100 S aufzurunden. Als monatliche 
Mindestbeitragsgrundlage gelten 20 v. H. der 
Höchstbeitragsgrundlage. Die Mindest- und die 
Höchstbeitra.gsgrundlage sind durch Verordnung 
des Bundesministers für soziale Verwaltung fest­
zustellen. " 

d) Dem § 19 ist ein Abs. 6 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(6) Ist ein Versicherter in der Krankenver­
sicherung nach diesem Bundesgesetz mehrfach 
versichert, so ist für die Bemessung der allg'~­
meinen Beiträge jede der jeweils nach den Abs. 1 
bis 4 in Frage kommenden Beitrag'sgrundlag,en 
gesondert und bis zur Höchstbeitragsgrundlage 
zu berücksichtigen." 

7. § 19 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Die Beitragsgrundlage darf die Mindest­
beitragsgrundlage nicht unter- und die Höchst­
beitragsgrundlage nicht überschreiten. Als monat­
liche' Höchstbeitragsgrundlage gilt das auf volle 
100 S aufgerundete Gehalt der Gehaltsstufe 2 
der Dienstklasse V nach dem Gehaltsgesetz 1956 
einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage. 
Als monatliche Minde.stbeitragsgrundlage, gelten 
20 v. H. der Höchstbeitragsgrundlage. Die sich 
hienach ergebenden Beträge sind durch Verord­
nung des Bundesmini'sters für soziale Verwaltung 
festzustellen. " 

8. § 20 hat zu lauten: 

"Allgemeine Beiträge 

§ 20. Allgemeiner Beitrag ist ein e,inheitlicher 
Hundertsatz der Beitragsgrundlage (§ 19). Der 
Hundertsatz beträgt 

ab 1. Jänner 1973 .............. 5'0 v. H. 
ab 1. Juli 1973 ................ 5'5 v. H. 
ab 1. Juli 1976 ................ 57 v. H." 

9. a) § 21 letzter Satz hat zu lauten: 
"Hiebei sind die in einem Kalenderjahr fällig 
werdenden Sonderzahlungen bis zum doppelten 
Betrag der für Jänner ,dieses Jahres geltenden 
Höchstbeitragsgrundlage (§ 19 Abs. 5) zu be­
rücksichtigen." 

b) Dem § 21 ist folgender S,atz anzufügen: 
,,§ 19 Abs. 6 gilt entspr,echend." 

10. a) Im § 22 Abs. 3 ist der Ausdruck "der 
Sonderzahlungen" durch den Ausdruck "der bei­
tragspflichti.gen Sonderzahlungen" zu ,ersetzen. 

b) § 22 Abs. 5 hat zu lauten: 
,,(5) Die auf die Versichertlefi und deren Dienst­

geher entfaHenden Beitragsteile sind in der Weisle 
zu runden, ,daß Beträge unter 50 Groschen un­
berücksichtigt bleiben und solche von 50 oder 
mehr Groschen als ein voller Schilling ger,e,chnet 
werden. Das gleiche gilt für' die Zuschläg,e des 
Dienstgebers nach Abs. 3." 

11. Nach § 22 ist ein § 22 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: . 

"Beitragspflicht währ·end des Präsenzdienstes 

§ 22 a. (1) Für di,e Dauer ,des auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes zu leistenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Präs,enz­
dienstes ruht die Beitragspflicht des Versicherten 
und seines Dienstgebers. 

(2) Der Bund hat an die Versicherungsanstalt 
für jeden Angehörigen (§ 56) des im ordent­
lichen oder auß,erordentlichen Präs,enzdienst 
stehenden Versicherten einen Pauschalbetrag in 
der jewe.ils gemäß § 56 a Abs. 2 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes geltenden Höhe Z'.l 

leisten." 

12. Im § 23 zweitler Satz ist der Ausdruck 
,,2 v. H. über der jeweiligen Rate der Oester­
reichischen Nationalbank für den Wechsel­
eskompte" durch den Ausdruck ,,7'5 v. H." zu 
ersetzen. 

13. § 26 Abs. 1 Z. 1 lit. c hat zu lauten: 
"c) die Zulagen, die Anspruch auf eine Zulage 

zum Ruhegenuß (zur Pension) begründen, 
ausgenommen di,e anspruchsbegründenden 
Nebengebühren im Sinne des Nebengebüh­
renzulagengesetzes, " 

14. § 26 a Abs. 2 hat zu. lauten: 
,,(2) Einen Beitrag in der Höhe von 50 S 

jährlich haben zu entrichten: 
1. für jeden nach § 1 Abs. 1 Z. 6 versicherten 

Versicherungsvertreter die Versicherungsanstalt; 
2. für jeden nach § 1 Abs. 1 Z. 10 lit. b ver­

sicherten Gemeindevertreter die Gemeinde, deren 
Gemeindevertretung er angehört; 

3. für jeden nach § 1 Abs. 1 Z. 10 lit. b ver­
sicherten Ortsvorsteher (Ortsv,ertreter), sofern 
er nicht Mitglied der Gemeindevertretung ist, 
die Gemeinde, in der er tätig ist; 

582 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 10

www.parlament.gv.at



582 der Beilagen 5 

4. für jeden nach § 1 Abs. 1 Z. 13 v.ersicherten 
ehrenamtlich tätigen Bewährungshelfer die in 
ß.e;tracht kommende DienststelLe für Bewährung·s­
hilfe bzw. die in Betracht kommende private 
V,ereinigung,der die Führung der Hewährungs­
hilfe übertragen ist. 
Die angeführten Stellen haben den ß.eitrag 
zur Gä\nze zu tragen." 

15. Nach § 26 h ist ein ,§ 26 c mit foLgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Beitragspflicht währ.end des P,räs,enzdienstes 

§ 26 c. Für die Dauer .d,es auf Grund der Be­
stimmungen des Wehrgesetzes zu leistenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenz­
dienstes ruht die B.eitragspflicht des· Dienstg.ebers 
in der Unfallversicherung." 

16. Dem § 32 ist foLgender Abs. 3 .anzufügen: 
,,(3) Leistungen aus der Unfallv.ersicherung 

fallen, wenn innerhalb von zwei Jahren nach 
Eintritt des VersicherungsfalLes weder der An­
spruch von Amts wegen f.estgestellt, noch ein 
Antrag auf Feststellung des Anspruches gestellt 
wurde. mit .dem Mona,tsersten an, der auf die 
spätere Antragstellung bzw. Einleitung ,des Ver­
fahrens, das zur Feststellung des Anspruches 
führt, folgt." 

17. Im § 38 Abs. 3 ist der Ausdruck "das 
Sterbegeld" durch den Ausdruck "der Bestat­
tungskostenbe.itrag" zu ersetzen. 

18. Im § 39 Abs. 4 ist der Betrag von 900 S 
,durch den Betrag von 1200 S zu ersetzen .. 

19. a) Dem § 43 Abs. 1 ist folgender Satz an­
'zufügen: 
"Bei Geldle,istungen ist hiebei der Zei,traum zwi­
'schen dem Entstehen des Anspruches und dem 
Zeitpunkt, indem die Leistung gemäß § 45 aus-
zuzahlen ist, außer B.etracht, zu lass,en." , 

b) Im § 43 haben die Abs. 2 bi·s 4 zu entfallen. 

20. a) § 45 Abs. 3 hat zu lauten: 
"(3) Alle Zahlungen können, auf volle Schil­

linge inder Weise gerundet werden, daß B.eträge 
unter 50 Groschen unberück·sichtigt hlciben und 
solche von 50 oder mehr Groschen als ein voller 
Schilling gerechnet wer,den." 

b) Dem § 45 Abs. 5 ist folgender Satz anzu­
fügen: 
"Das gleiche gilt in der Krankenversicherung für 
die Zustellungd,er Ge1dleistungen (der an Stelle 
von Sachleistungen ,gewährten Erstattungs­
beträge), soweit diese im Wege der Postsparkasse 
vor,genommen wi~d." 

21. a) Im § 47 Abs. 2 ist nach dem Ausdruck 
"nach dem Gehaltsgesletz 1956, BGBl. Nr. 54," 

der Ausdruck "einschließlich ern,er allfälLigen 
Teuerungszulage" einzufügen. 

b) § 47 Ahs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Der Hilflos·enzuschuß ruht während der 

Pflege in einer Krankenanstalt, Heilanstalt oder 
Siechenanstak ab dem Beginn der fünften Woche 
dieser Pflege, wenn ein Träger der Sozialversiche­
rung die Kosten der Pflege trä\gt." 

22. a) Im § 49 Abs. 1 ist der Punkt am Ende 
des Absatzes· zu streich.e.n und folgender Aus­
druck anzufügen: "oder wenn ,der Empfänger 
·erkennen mußt,e, daß die Leistung nicht oder 
nicht in ,dieser Höhe gebührte." 

b) Dem § 49 ist ein Abs. 5 mit folgendem 
Wortla ut anzufügen: 

,,(5) Das Recht auf Rückforderung nach A:bs. 1 
besteht im Falle, des Todes ,des Anspruchsherech­
tigten nur gegenüber .den im § 50 Ahs. 1 ange­
führten Personen, soweit sie eine der dort be­
zeichneten Leistung,en bezogen haben." 

23. § 50 hat zu lauten: 

"Bezugsherechtigung im Falle des Todes des 
Anspruch-sherechtigten 

§ 50. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes,des An­
spruchsberechtigreneine fälUge Geldleistung (Er­
stattung von Kost·en an Stelle yon Sachleistung·en) 
noch nicht ausgezahlt, s,o sind, sofern in diesem 
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, nach­
einander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die 
Wahlkinder, -die Stiefkinder, Ider Vater, die Mut­
ter, di,e, Geschwister bezugsherechtigt, alle diese 
Personen j-edoch nur, wenn sie gegenüber dem 
Anspruchsberechtigten zur Zeit s,eines Todes 
unterhaltsberechtigt oder unterhaltspflichtig 
waren oder mit ihm zur Zeit seines Todes in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Steht de,r 
Anspruch mehreren Kindern oder Geschwistern 
des Verstorbenen zu, so sind sie zu gleichen T,ei­
lenanspruchsberechtigt. 

(2) Sind keine P,ersonen, die gemäß Abs. 1 
bezugsberechtigt sind, vorhande.n, so ist die 
Geldl,eistung (Erstattung von Kosten an Stelle 
von Sachleistungen) von der Versicherungsanstalt 
nicht auszuzahlen." 

24. § 51 hat zu lauten: 

"Aufgaben 

§ 51. (1) Die Krankenversicherung trifft Vor­
sor~e, für die Verhütung und Früherkennung 
von Krankheiten sowie für die Versicherungs­
fälle der Krankheit, der Muuersmaft und des 
Todes. 

(2) Mittel der Krankenversicherung können 
auch zur Förde,rung und Unterstützung von ge­
meinnützigen Einrichtun'gen, die der Verhütung 
oder Früherkennung von Krankheiten oder de,r 
Betr.euung von Kranken dienen, verwendet wer­
den, w,enn hiedurch di,e Erfüllung der im Ahs. 1 
genannten Aufgaben nicht gefährdet wird." 
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6 582 der Beilagen 

25. § 52 Abs. 1 und 2 hat zu lauten: 

,,(1) Als Leistungen ,der Krankenversicherung 
werden nach Maßgabe der Bestimmungen ·dieses 
Bundesgesetz·es gewährt: 

1. Zur Früherkennung von Krankheiten Ge­
sundenuntersuchungen (§ 61 a); 

2. aus dem V'ersicherungsfallder Krankheit: 
Krankenbehandlung (§§ 62 bis 65); 

3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: 
a) ärztlich·er Beistand, Hehammenbeistan·d 

(§ 76); 
b) Heilmittel und Heilbehelf.e (§ 77); 
c) Pflege in einer Krankenanstalt (§ 78); 
d) Wochengeld(§ 79); 
e) Entbindungsbeitrag (§ 80); 

4. aus dem Versicherungsfa'n des Todes: Be­
stattungskostenbeitrag (§§ 84 bis 86). 
Zur Inanspruchnahme der Leistungen aus den 
Versicherungsfällen der Krankheit und der Mut­
ter,schaft werden auch die notwendigen Reise­
(Fahrt-) und Transportkosten (§§ 82 und 83) 
gewährt. 

(2) An d,ie Stelle der ärztlichen Hilfe, der Ver­
sorgung mit Heilmitteln und jener Heilbehelfe, 
die nachdem Krankenanstalnenges,etz, BGBl. 
Nr. 1/1957, im Rahmen .der Anstaltspfleg,e zu 
gewähren sind, tritt nach Maßgabe der §§ 66 
bis 68 Anstaltspfleg.e." 

26. Nach § 52 ist ein § 52 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

,,§ 52 a. Die Aufwendungen ,der Versiche­
rUI1ßsans'talt fü,r die Durchführung .der in§ 52 
Abs. 1 Z. 1 genannten Aufgaben einschließlich 
der Kosten für die Errichtung und den Betrieb 
der hiezu .erforderLichen eigenen Einrichtungen 
bzw .. der Bereitstellung entsprechender Vertrags­
einrichtungen haben sich in einem Rahmen zu 
bewegen, der 0'2 v. H. ·der Summe der Beitrags­
grundlagen (§ 19) zuzüglich der beitragspflich­
tigen Sonderzahlungen im letzten vorangegange­
nen Geschäftsjahr entspricht." 

27. Der bisherige Inhalt des § 53 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) Einer Krankheit im Sinne ,des Abs. 1 
Z. 1 is·t gleichzuhalten, wenn ein Versicherter 
(Angehöriger) in nicht auf Gewinn gerichteter 
Absicht einen Teil seines Körpelis zur über­
tragung in den Körper e.inesanderen Menschen 
spendet. Der Versicherungsfall ,der Krankheit 
gilt mit dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem 
die erste ärztliche Maßnahme gesetzt wird, die 
der späteren Entnahme des Körperteiles voran­
zug.ehen hat." 

28. Dem § 55 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 
,,(3) Für die Dauer des auf Grund ,der Be­

stimmungen des Wehrgesetzes zu 'Leistenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenz­
dienstes ruht der Anspruch ,des Wehrpflicht1gen 

auf Leistungen der Krankenversicherung für seine 
Pe,r,son." 

29. a) § 56 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Ais Angehörige gelten: 
1. die Ehegattin (der erwerbsunfählge Ehe­

gatte); 
2. die ehelichen Kinder, die legitimierten Kin­

der und Wahlkinder;· 
3. .die unehelichen Kinder einer weiblichen 

V.ersicherten; 
4. die unehelichen Kinder eines männlichen 

Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch 
Urteil oder durch Anerkenntnis festgestellt ist 
(§ 163 b ABGB); 

5. die Stidkinderund Enkel, wenn sie mit 
dem Versich'erten ständi'g in Hausg,eme.inschaft 
leben; 

6. die Pflegekinder, wenn ·sie vom Versicherten 
unen~ge1t1ich verpflegt werden. Die ständige 
Hausgemeinsch,aft im Sinne de.r Z. 5 'besteht we,i­
ter, wenn s·ichdas Kind nur vorübergehend oder 
we~n 'schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung 
oder zeitweilig wegen HeilbehandluI1ß außer­
halb ,der Hausgemeinschaft aufhält; das gleiche 
gilt, wenn sich das Kind auf Veranlassung ,des 
Versicherten und überwi.egend auf dessen Kosten 
oder auf Anordnung der Jugendfürsorge oder 
d.es Vorrnundschafts(PflegschaftsJg.er·ichtes 1n 
Pflege eines Dritten befindet." 

b) Im § 56 Abs. 3 zweiter Satz ist der Aus­
druck "über diesen Ze.itpunkt hinaus" durch den 
Ausdruck "N ach diesem ZeitpuDJk,t" zu ersetzen. 

I 

c) § 56 Abs. 4 hat zu entfallen. 

d) § 56 Abs. 7 hat zu lauten: 
,,(7) Die schuldlos geschiedene Ehegattin (der 

schuldlos geschiedene erwerbsunfähig.e Ehegatte) 
gilt als Angehörige (Angehöriger), wenn die Vor­
aussetzungen nach Abs. 1 erfüllt sind." 

30. a) Die überschrift vor dem § 61 

,,2. UNTERABSCHNITT 

Be s tim m u n gen b e t ~e f f e n ,d d ie e 1 n­
z ·e I n e n Lei s tun ge n" 

hat zu entfallen .. 

b) Nach dem § 61 sind die folgende über­
schrift 

,,2. UNTERABSCHNITT 

Be s t.i m m u n g en b ,e 17 re ff.e n d die ei n­
z ein e n Lei s tun gen" 

und der folgende § 61 a ei.nzufügen: 

"Gesundenuntersuchungen 

§ 61 a. Die Versicherungsanstalt hat unbescha­
det ihrer sonstigen gesetzlichen Aufgaben sowie 
nach Maßgabe der g,emäß § 52 a für diesen Zweck 
verfügbaren Mittel und nach Maßgabe der nach 
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§ 132 b A'bs. 2 des Allgemeinen Sozialversicbe­
rungsges,etzes erlassenen Richtlinien des Haupt­
verbandesder österreichischen Soz.ialversiche­
rung,sträger Gesundenuntersuchungen ,durchzu­
führen." 

31. Dem § 63 Abs. 1 ist folgender Satz anzu-
fügen: , 
"Der ärztlichen Hilfe .gleichgestellt ist eine auf 
Grund ärztlicher V,erschreibung ,erfor.derliche 
phys,ikotherapeutische oder logopädisch-phonia­
trische Behandlung durch Personen, die .gemäß 
§ 52 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 22. März 
1961, BGBl. Nr. 102, betreffend die Regelung 
,des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch­
technischen Dienste und der Sanitätshilf.sdi,enste, 
in der jeweilsgeloenden Fassung, zur freiberuf­
lichen Ausübung des physikotherapeutischen 
Dienstes bzw. des logopädisch-phoniatrischen 
Dienstes berechtigt sind." 

32. Im § 64 Abs. 3 ist der Betrag von 5 S 
durch den Betrag von 6 S zu ersetzen. 

33. § 65 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Körperersatzstücke, orthoplidische Behelf.e 

und andere Hilfsmittel werden nicht ßewährt, 
wenn auf diese Leistungen Anspruch aus einer 
anderen ,gesetzlichen Unfallversicherung, nach 
den Bestimmungen de,s Kriegsopferversorgtings­
gesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, des Opferfürsorge­
gesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, des Heer.esversor­
gungsg,es,etzes, BGB!. Nr. 27/1964, ,des Strafvoll­
zugsgesetzes, BGBl. Nr. 144/1969 oder aus einer 
auf landesgesetzlichen Vorschriften beruhenden 
Unfallfürsorgeeinrichtung besteht." 

34. a) § 66 Abs. 1 erster Halbsatz hat zu 
lauten: 

"W.enn und solange es die Art der Krankheit 
erfordert, ist an St,eHe der ärztlichenHilfe,der 
Gewährung von Heilmitteln und der im § 52 
Abs. 2 genannten Heilbehelfe Pflege. in einer 
Krankenanstalt zu g,ewähren;" 

b) § 66 Abs. 4 letzter Satz hat zu entf,allen. 

35. a) § 69 Abs. 3 letzter Satz hat zu lauten: 
"In der Satzung und im Vertrag nicht vorge­
sehene Leistungen dürfen in den Zahnambula­
torien nicht erbracht werden; in den Zahn­
ambulatorien dürfen aber jedenfalls jene Lei­
stungen erbracht werden, die am 31. Dezember 
1972 Gegenstand eines Vertrages waren." 

b) Im § 69 Abs. 5 letzter Satz ist der Schluß­
punkt durch einen ;Beistrich zu ersetzen und fol­
gender Satzteil anzufügen: 
"wobei im Falle der Inanspruchnahme skelettier­
ter Metallprothesen einschließlich der Klammer­
zähne sowie von kieferorthopädischen Behand­
lungen die Satzung auch einen höheren Behand­
lungsbeitrag vorsehen kann." 

c) Dem § 69 ist als Abs. 7 anzufügen: 
,,(7) Für die übernahme von Reise(Fahrt)­

bzw. Transportkosten gilt § 83 entsprechend." 

36. § 70 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(l) Unter B,edachtnahme auf ihre finanzielle 
Leistungsfähigkeit kann die VersicherungsanstaLt 
über die Pflichtleistungen der Krankenbehand­
lung (Anstaltspflege) hinausgehende Leistungen 
als freiwillige Leistungen gewähren, wenn zu 
erwarten ist, daß dadurch die Gesundheit; die 
Dienstfähigkeit oder die Fähi.gkeit, für die lebens­
wichti.gen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, 
nachhaltig gefestigt oder gebessert wird. Als 
solche Leistungen können insbesondere gewährt 
werden: 

1. Fürsorg,e fü,r Genesende (zum Beispiel durch 
Unterbringung in einem Genesungsheim); 

2. Unterbringung in einem Erholungsheim; 
3. Landaufenthalt sowie Aufenthalt in Kur­

bädern; 
4. Unterbringung in Sonderheilanstalten, die 

vorwiegend der RehabiLita,t-ion dienen; 
5. Hauspflege (§ 71)." ' 

37. § 75 erster Satz hat zu lauten: 

"Tritt innerhalb des Zeitraumes zwischen dem 
Beginn der letzten sechs Wochen vor der voraus­
sichtlichen Entbindung und der tatsächlichen Ent­
bindung ein Wechsel inder Versicherun.gszustän­
digkeit zwischen der Versicherungsanstalt öffent­
Lich Bediensteter oder der VersicherungsanstaIt 
der österreichischen Eisenbahnen, soweit diese 
Träger der KraukJenv,ersicherimg im Sinne des 
§ 473, des AUgemeinen Sozialv,ersicherungsgesetzes 
ist, und einem anderen Träger der gesetzlimen 
Krankenversicherung ein, so ist zur Erbringung 
der Leistungen aus dem Versicherungsfall der 
Mutterschaft der Versich,erungsträger zuständig, 
bei dem die Versicherung im Zeitpunkt der Ent-
bindung besteht." . 

38. § 76 hat zu lauten: 
"Ärztlicher Beistand und Hebammenbeistand 

§ 76. Ärztlicher iBeistand und Hebammenbei­
stand werden in entsprechender Anwendung der 
§§ 55 und 63 gewährt." 

39. Im § 78 ist der Ausdruck ,,§§ 59 und 68" 
durch den Ausdruck ,,§§ 59, 67 und 68" zu er­
setzen. 

40. Im § 83 Abs. 5 ist der Ausdruck ,,(§ 70 
Abs. 1 Z. 1 'bis 3)" durch den Ausdruck ,,(§ 70 
Abs. 1 Z. 1 bis 4)" zu ersetzen. 

41. Im § 84 samt überschrift ist der jeweils 
verwendete Ausdruck "Sterbegel.d" durch den 
Ausdruck "Bestattungskostenbeitrag" zu er­
setzen. 

42. a) Im § 85 ist in der überschrift und im 
Abs. 1 der jeweils v,erwendete Ausdruck "Sterbe-
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geld" durch den Ausdruck "Bestattungskosten- bzw. der Fähigkeit zur Besorgung ,der lebens­
beitrag" zu ersetzen. wichtigen persönlichen Angdegenheiten zu be­

b) Im § 85 Abs. 2 ist der Ausdruck "das Sterbe- seitigen oder zumindest zu bes,sern und eine 
geld" durch' den Ausdruck "der Bestattungs- Verschlimmerung der Folgen der Verletzung 
kostenbeitrag" zu ersetzen. oder Erkrankung zu verhüten." 

43. a) Im § 86 ist in der überschrift der Aus~ 
druck "Sterbegeldes" durch den Ausdruck ~,Be­
~tattungsko~tenbeitr:lJges" zu ersetzen. 

b) Im § 86 Abs. 1 ist der Ausdruck "Das 
Sterbegeld" durch den Ausdruck "Der Bestat­
tungskostenbeitrag" zu ersetzen. 

c) Im § 86 Abs. 2 ist der Ausdruck "das Sterbe­
~eld" durch den Ausdruck "der Bestattungs­
kostenbeitrag" zu ers'etzen. 

d) Im § 86 Abs. 3 ist der Ausdruck "Sterbe­
geld" durch den Ausdruck "Bestattungskos,ten­
beitrag" zu ersetz-en. 

44. § 88 Z. 2 lit. a hat zu lauten: 
"a} Bestattungskostenbeitrag (§ 111);" 

49. a) Im § 106 erster Satz ist das Wort "Zu­
schüsse" durch das Wort "Kinderzuschüsse" zu 
ersetzen. 

b) § 106 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Das Ruhen tritt Jedoch in dem Ausmaß nicht 
ein, in dem die Rente unmittelba:r vor der An­
staltspflege bzw. vor B,eginneiner die Anstalts­
pflege verursachenden Dienstunfähigkeit ge-
bührte." -

50. a) § 108 Abs; 1 hat zu lauten: 
,,(1) Wird ein Versehrter neuerlich durch 

einen Di,enstunfall oder eine Berufskrankheit 
geschädigt und beträgt die ,durch diese neuerliche 
Schädigung allein verursachte Minderung der 

45. Im § 89 Z. 2 ist der Ausdruck ,,(§ 
'2. 1)" durch den Ausdruck ,,(§ 53 Abs. 1 Z. 
zu ersetzen. 

1 )" 

53 Erwerbsfähigk,eit mindestens 10 v. H., so ist die 
Entschädigung aus diesen mehreren Versiche­
rungsfällen nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 fest­
zustellen, sofern die Gesamtminderung der Er­
werbsfähigkeit 20 v. H. erreicht. Bei der Fest­
stellung der Gesamtminderung der Erwerbs­
fähigkeit sind auch zu berücksichtigen: 

46. a) Im § 90 Abs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck 
"Krankenhaus" durch den Ausdruck "Kranken­
'anstalt" zu erset2Jen; nach dem Ausdruck "zum 
Zwecke der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe" 
ist der Ausdruck ,,(§ 63) oder Zahnbehandlung 
(§ 69)" einzufügen. 

tb) Im § 90 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß 
derZ. 4 durch einen Strichpunkt zu ers-etzen. 
Als Z. 5 ist anzufügen: 

,,5. bei einer mit der Heschäftigung zusammen­
hängenden Inanspruchnahme einer gesetzlichen 
Vertretung des Personals." 

47. a) § 93 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 
"Bemessungsgrundlage ist unbeschadet der Be­
stimmungen der Abs. 2 und 3 das Gehalt (der 
sonstige monatliche Bezug) bzw. die Entschädi­
gung des Versicherten im Zeitpunkt des Ein­
urittes des Versicherungsfalles einschließlich der 
ruheg'enußfähigen (pensionsfähigen) Zulagen, der 
Zulagen, die Anspruch auf ,eine Zulage zum 
Ruhegenuß (zur P,ension) begründen, und all­
fällige Teuerungszulagen, ausgenommen -die an­
spruchsbegründenden Nebengebühren ün Sinne 
des Ne:bengebührenzulagengesetzes." 

h) Im § 93 Abs. 4 ist nach dem Ausdruck 
"nach dem Gehahsgesetz 1956" der Ausdruck 
",einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage" 
einzufügen. 

48. § 96 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Unfallheilbehandlung hat mit allen 
geeigneten Mittdndie durch den Dienstunfall 
oder die Berufskrankheit hervorgerufene Gesund­
heitsstörung oder Körperbeschädigung sowie die 
durch den Dienstunfall oder di,e Berufskrankheit 
verursachte Minderung der Erwerbsfähigkeit 

a) ein ArbeitsunfaLl oder ,eine Berufskrank­
heit nach dem AlLgemeinen Sozialversiche­

. rungsg,e.setz, 
b) eine anerkannte Schädigung nach dem 

Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. 
Nr. 152, dem Heer,esve,rsorgungsgesetz, 
BGBl. Nr. 27/1964 bzw. dem Opferfür­
sorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, 

c) eine anerkannte Schädigung nach dem Bun­
desgesetz über die Gewährung von Hilfe­
leistungen an Opfer von Verbrechen, 
BGBl. Nr. 288/1972, 

d) ein Unfall bzw. eine Krankheit nach § 76 
A'bs. 2 bis 4 des Strafvollzugsgesetzes, 
IBGBl. Nr. 144/1969, 

e) Schädigungen, die von einer auf landes­
g-esetzlichen Vorschriften beruhenden Un­
fallfürsorgeeinrichtung anerkannt sind." 

b) Im § 108 Abs. 5 hat der zweite Halbsatz 
zu lauten: 

"dies gilt auch, wenn nur ein Versicherungsfall 
(D1enstunfall oder Berufskrankheit) vorliegt und 
diesem eine anerkannte Schädi'gung nach eine.r 
der in Abs. 1 angeführten gesetzlichen Vorschrif-
ten vorangegangen ist." . 

51. § 111 hat zu lauten: 

"Be&tattungskostenbeitrag 

§ 111. (1) Wurde durch einen Dienstunfall 
. oder eine Berufskrankheit der Tod deos Vers-ehr­
ten v,e,rursacht, gebührt ein Bestattungskosten­
beitrag aus der Unfallversich,erung. 
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(2) Der Bestattungskostenbeitrag g,ebührt in 
der Höhe der Bemes,sungsgrundlage. 

(3) Ansprum auf Bestattungskos'tenbeitrag 
haben d~e im § 85 aufg,ezählten Personen unter 
den dort angegebenen Voraussetzungen und in 
der dort b(';stimmten Reihenfolge. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 kann die Versime­
rungsanstalt unter Bedamtnahme auf die Fami­
lienverhältniss,e des Verstorbenen und die wirt­
smaftlime Lage der Hinterbliebenen einen Zu­
schuß zu den Kosten der überführung des Leim­
nams an den Ort des Wohnsitzes des 'verstorbe­
nen gewähren oder die überführungskosten 1ll 

voller Höhe übernehmen." 

52. Dem § 112 ist ein Abs. 7 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(7) Werden laufende Unterhaltsleistungen 
bzw. Einkünfte im Sinne des Abs. 6 bereits im 
Zeitpunkt des Wiederauflebens des Versorgungs­
bezuges bezogen, wird die Anrechnung ab die­
sem Zeitpunkt wirksam, in allen anderen Fälle~ 
mit dem Beginn des Kalendermonates, der auf 
den Eintritt des Anremnungsgrundes folgt." 

53. Im § 113 Abs. 4 letzter Satz ist nach dem 
Ausdruck "nam dem Gehaltsgesetz 1956" der 
Ausdruck "einsmließlim einer allfälligen Teue­
rungszulage" einzufügen. 

54. Im § 119 erster Absatz ist der Klammer­
ausdruck ,,(Verbände)" durm den Klammeraus­
druck ,,(der Hauptver~and der österreimismen 
Sozialversimerungsträger)" zu ersetzen. 

55. Im § 122 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 Z. 1 ist 
der Ausdruck "Sterbegeld" durm den Ausdruck 
"Bestattungskostenbeitrag" zu ersetzen. 

56. Im § 132 Abs. 5 haben an die Stelle des 
vorletzten und letzten Satzes folgende Bestim­
mungen zu treten: 

"Den Mitgliedern der Verwaltungskörper, fer­
ner den aus ihrer Funktion ausgeschiedenen Ob­
männern, Obmann-Stellvertretern, Vorsitzenden 
und Vorsitzenden-Stellvertretern des über­
wamungsaussmusses, Vorsitzenden und Vorsit­
zenden-Stellvertretern der Landesvorstände sowie 
den Hinterbliebenen der genannten Funktionäre 
können jedom Entschädigungen gewährt werden. 
Die Entsmeidung über die Gewährung der Ent­
schädigungen sowie über ihr Ausmaß obliegt dem 
Hauptvorstand. Der Bundesminister für soziale 
Verwaltung hat hiefür nach Anhörung des 
Hauptverbandes der österreimismen Sozialver­
simerungsträger Grundsätze aufzustellen und für 
verbindlim zu erklären; in diesen Grundsätzen 
sind einheitliche Hömstsätze für Reisekostenent­
schädigungen und Sitzungsgelder sowie unter Be­
rücksichtigung des örtlimen Wirkungsbereiches 
und der Zahl der Versicherten 

a) Hömstsätze für die Funktionsgebühren der 
Mitglieder der Verwaltungskörper festzu­
setzen und 

b) das Höchstausmaß und die Voraussetzun­
gen für die Gewährung von Entsmädigun-

'gen an ausgeschiedene Funktionäre bzw. 
deren Hinterbliebene in der Weise zu re­
geln, daß die Gewährung der Entsmädi­
gung unter Bedamtnahme auf die Richt­
linien für die pensionsremtlimen Verhält­
nisse der Sozialversimerungsbediensteten 
von der Erreichung eines bestimmten An­
falls alters sowie von einer Mindestdauer der' 
Ausübung der Funktion abhängig gemacht 
wird; ferner ist vorzusehen, daß auf die 
Entschädigung alle Einkünfte des ausge­
schiedenen Funktionärs bzw. der Hinter­
bliebenen mit Ausnahme der Pension aus 
der gesetzlichen Sozialversimerung anzu­
remnen sind; nicht anzurechnen ist ferner 
ein im § 1 Abs. 1 Z. 7 genannter Bezug 
sowie ein sonstiger Ruhe-' oder Versor­
gungsgenuß von einer öffentlich-rechtlimen 
Gebietskörperschaft, insoweit er nach Art 
und Ausmaß mit einer Pension aus der ge­
setzlimen Sozialversicherung vergleimbar 
ist. " 

57. a) § 151 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Wenn für ein Geschäftsjahr die im § 52 a: 
genannten Aufwendungen und Kosten den dort 
bezeimneten Rahmen nicht erreimen, ist der 
Differenzbetrag einer gesonderten Rücklage zu­
zuführen. Diese Rücklage darf nur für die im 
§ 52 a genannten Zwecke verwendet werden." 

b) Der bisherige § 151 Abs. 4 erhält die Be­
zeichnung Abs. 5 und hat zu lauten: 

,,(5) Die Versimerungsanstalt hat die vom 
Hauptvorstand besmlossene Erfolgsremnung bin­
nen drei Monaten nam der Besmlußfassung in 
der Famzeitsmrift "Soziale Simerheit" zu ver­
lautbaren." 

58. a) Im § 152 Abs. 1 erster Satz ist der Aus­
druck "frumtbringend" durm den Ausdruck 
"zinsbringend" zu ersetzen. 

b) § 152 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 
,,2. in Darlehensforderungen, die auf inländi­

smen Liegensmaften mündelsimer simergestellt 
werden; grundbümerlim simergestellte Darlehen 
auf Gebäude, die aussmließlim oder zum größten 
Teil industriellen oder gewerblichen Zwecken die­
nen, sowie auf unbeweglimes Vermögen, das der 
Exekution entzogen ist oder auf dem ein Bela­
stungs- oder Veräußerungsverbot lastet, sind 
ausgesmlossen. Liegenschaften, deren Ertrag auf 
Anpflanzungen beruht, dürfen nur insoweit be­
liehen werden, als der Grundwert ohne Rück­
sicht auf die Bestockung Mündelsimerheit ge-
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währt. Die betreffenden Liegenschaften müssen 
einen der Verzinsung des Darlehens und den 
übernommenen Rückzahlungsverpflichtungen ent­
sprechenden Ertrag abwerfen und samt ihrem 
Zugehör während der ganzen Dauer des Da~­
lehens im vollen Wert des Darlehens samt Neben­
gebührenkaution gegen Elementarschäden ver· 
sichert sein." 

Artikel 11 

(1) Ortsvorsteher (Ortsvertreter), die nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in die Un­
fallversicherung nach dem Beamten-Kranken­
und Unfallversicherungsgesetz einbezogen wer­
den und die bei einem Versicherungsunternehmen 
am 1. Jänner 1973 vertragsmäßig unter Ein­
schluß von Dienstunfällen unfallversichert sind, 
können den Versicherungsvertrag bis zum 31. De·· 
zember 1973 zum' Ablauf des auf die Aufkündi­
gung folgenden Kalendermonates aufkündigen. 
Für einen Zeitraum nach dem Erlöschen des Ver­
sicherungsvertrages bereits entrichtete Versiche­
rungsbeiträge (Prämien) sind vom Versicherungs­
unternehmen nicht zu erstatten. über Verlangen 
des Versicherungsunternehmens ist der Bestand 
der Unfallversicherung nach dem Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungs gesetz nachzu­
weIsen. 

(2) Versicherungsunternehmen, die das Ver­
sicherungsgeschäft betreiben, können jene Teile 
der versicherungstechnischen Rückstellungen, die 
zufolge Kündigung gemäß Abs. 1 aufzulösen 
sind, steuerfrei auf eine Sonderrücklage für die 
Umstellung des Geschäftsbetriebes übertragen. 
Diese Rücklage ist in den folgenden Geschäfts­
jahren mit einem Teilbetrag von je 20 v. H. 
gewinnerhöhend (verlustmindernd) aufzulösen. 

(3) Die erstmaligen Meldungen für Personen, 
die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
der Kranken- bzw. Unfallversicherung nach dem 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
am 1. Jänner 1973 unterliegen und nicht schon 
zur Pflichtversicherung angemeldet sind, sind bis 
31. März 1973 zu erstatten. Die Bestimmungen 
der §§ 11 bis 14, 16 und 17 des Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes sind 
entsprechend anzuwenden. 

(4) Für rückständige Beiträge aus der Zeit vor 
dem 1. Jänner 1973 sind Verzugszinsen, soweit 
sie nicht bereits vorgeschrieben sind, in entspre­
chender Anwendung des § 23 des Beamten-Kran­
ken- und Unfallversicherungsgesetzes in der Fas­
sung des Art. I Z. 12 zu berechnen. 

(5) Die Bestimmungen des Art. I Z. 16 und 19 
lit. a gelten ab 1. Jänner 1973 auch für Versiche­
rungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1973 eingetre­
ten sind. 

(6) Die Bestimmungen des § 52 ades Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. I Z. 26 sind für das Geschäfts-

jahr 1974 mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
SIch die dort bezeichneten Aufwendungen der 
Versicherungsanstalt in einem Rahmen zu be., 
wegen haben, der 0'1 v. H. der Summe der Bei­
tragsgrundlagen (§ 19 des Beamten-Kranken­
und Unfallversicherungsgesetzes) zuzüglich der 
beitragspflichtigen Sonderzahlungen im Geschäfts­
jahr 1973 entspricht. 

(7) Die Bestimmungen des § 56 Abs. 2 und 3 
des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs­
gesetzes in der Fassung des Art. I Z. 29 lit. a 
und b gelten ab 1. Jänner 1973 auch für Ver­
sicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1973 ein­
getreten sind. 

(8) Di~ Bestimmungen des Art. I Z. 50 lit. a 
gelten a.b 1. Jänner 1973 auch für Versicherungs­
fälle, die vor dem 1. Jänner 1973 eingetr.eten 
sind. 

(9) Die Bestimmungen des Art. I Z. 51 sind 
nur anzuwend.en, wenn der Tod nach dem 
31. Dezember 1973 ,eingetreten ist. 

Artikel III 

Wirksamkeiubeginn 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit i~ fol­
genden nichts anderes bestimmt wird, am 1. Jän­
ner 1973 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft 
a) rückwirkend mit 1. Jänner 1972 die Be­
. stimmungen des Art. I Z. 6 lit. a und b, 

13 und 47 lit. a; 
b) mit 1. Juli 1973 die Be~timmungen des 

Art. I Z. 6 lit. c, 9 lit. a und 10 lit. b; 
c) mit 1. Jänner 1974 di,e ß.estimmungen des 

Art. I Z. 24, 26, 30, 54 und 57 lit. a so­
wie § 52 Abs. 1 Z. 1 des Beamten-Kran­
ken- und Unfallversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. I Z. 25; 

d) mit 1. Juli 1977 die ~'estimmungen des 
Art. I Z. 7. 

Artikel IV 

Vollziehung 

Mit der Vollziehungdieses Bundesgesetzes 
ist hetraut 

a) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 22 a, 
26 c und 55 Abs. 3 des Beamten-Kranken­
und UnfaIlv.ersicherungsgesetzes in der Fas­
sung des Art. I Z. 11, 15 und 28 der Bun­
desminister für soziale Verwaltung im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für 
Landesverteidigung; 

b) hinsichtlich der Bestimmungen des Art. II 
Abs. 1 und 2 der Bundesminister für Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für soziale Verwaltung; 

c) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen 
der Bundesminister für soziale V,erwaltung. 
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